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Ermittlungsverfahren gegen Unbekannt wegen Gewässerverunreinigung u.a. 

Hier: 4. offener Brief an die Senatorin für Justiz und Verfassung 

 

Sehr geehrte Damen und Herren,  
 

Ihr als 4. offener Brief bezeichnetes Schreiben vom 09.02.2022 ist hier eingegangen. Es ist als (wei-
tere) Gegenvorstellung zu bewerten, enthält jedoch keine Tatsachen, die eine abweichende rechtliche 
Würdigung zu begründen vermögen. Hierbei wird nicht verkannt, dass Sie mit den behördlichen Stel-
len und dem Betreiber der Deponie seit Jahren in einem intensiven Austausch über die erforderlichen 
Maßnahmen und Einhaltung von Grenzwerten stehen. Eine strafrechtliche Würdigung ist allerdings 
auf den gemäß §§ 324, 78 Abs. 4 Ziffer 4 StGB nicht verjährten Zeitraum von fünf Jahren begrenzt. 
Handlungen oder Unterlassungen außerhalb dieses zeitlichen Rahmens sind einer strafrechtlichen 
Würdigung und hierauf gerichteten Ermittlungsmaßnahmen entzogen. Aus welchen Gründen den Ver-
antwortlichen des Betreibers und der Behörden in dem zu prüfenden Zeitraum kein strafrechtlicher 
Vorwurf zu machen ist, wurde sowohl von der Generalstaatsanwaltschaft in ihrem Bescheid vom 
05.03.2021 als auch in dem hiesigen Bescheid vom 09.12.2021 ausführlich dargelegt. Diesen Be-
scheiden ist nichts hinzuzufügen, es verbleibt nach alledem bei der getroffenen Entscheidung. 

 

Mit freundlichen Grüßen  

Im Auftrag 

gez 
Dr. Napp 


